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Die ständige Verbesserung unserer 
Kernkompetenzen sehen wir dabei als 
unseren selbstverständlichen Auftrag 
an. 

Ich freue mich sehr Ihnen mit
WTLaktuell

ein Element dieses permanenten Ver-
besserungsprozesses vorstellen zu kön-
nen. Dieses Magazin soll von nun an 
halbjährlich erscheinen.
Ein weiteres Element wird unsere völlig 
neue Internetpräsenz sein, welche in 
Kürze online geht.

Seit nunmehr 19 Jahren stehen wir, mein 
engagiertes Team von mittlerweile 16 
MitarbeiterInnen und ich, unseren Kli-
enten als „Wegbegleiter im Dschungel 
der Wirtschaft“ zur Seite. Wir sehen 
uns als Ihr kompetenter, verlässlicher 
und dynamischer Partner und stellen  
dabei sehr hohe Qualitäts- und Innova-
tionsansprüche an uns selbst. 
Kompetenz, Service und Mehrwert sind 
die tragenden Säulen unserer „WTL-Be-
ratungsphilosophie“ und steuern damit 
einen wichtigen Beitrag zu Ihrem Erfolg 
bei!

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Le-
sen und freue mich, gemeinsam mit 
meinem Team, Ihr Wegbegleiter in eine 
herausfordernde und erfolgreiche Zu-
kunft zu sein!

Ihr

Liebe Klienten und Freunde der WTL 
Steuer- und Wirtschaftsberatung!
Jeder Unternehmer soll sich auf seine Kernkompetenzen konzentrieren können, das 
kann  er am besten. Dort ist er ein Profi. Die steuerlichen, wirtschaftlichen und rechtli-
chen Angelegenheiten erledigen wir – ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen und 
Anforderungen. Hier sind wir die Profis.
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WTLaktuell ersetzt keine persönliche Beratung. Für eine persönliche 
Beratung stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfü-
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Vorteile einer WTL-
Community
Unternehmertum ohne ein gut funk-
tionierendes Netzwerk ist unvorstell-
bar, das war schon immer so. Spielten 
früher ausschließlich gute persönliche 
Kontakte eine große Rolle, hat sich dies 
heute teilweise verschoben und das 
Medium gewechselt. „Web 2.0“ ist in 
aller Munde.
Ganz in diesem Sinne wollen wir unter 
dem Schlagwort „WTL 2.0“ zunehmend 
auch unsere Klienten miteinander ver-
netzen und somit einen wichtigen Bei-
trag zum Erfolg der gesamten „WTL-
Community“ leisten.
Ein Schritt in diese Richtung wird hier 
neben der neuen WTL-Homepage 
die Nutzung der interaktiven sozialen 
Netzwerke sein.
Es geht nicht darum, einfach nur auch 
„mit dabei zu sein“, vielmehr wollen wir 
Ihnen einen echten Mehrwert bieten. 
Neben top-aktuellen Tipps und Tricks 
aus der Welt der Wirtschaft und Steu-
ern, können diese Kanäle unter ande-
rem auch für Diskussionen und die Ver-
netzung genutzt werden.
Seien Sie gespannt! ;-)
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Hat die Oma die entsprechende Ausbil-
dung absolviert, kann sie die Betreuung 
ihrer Enkelkinder im eigenen Haushalt 
im Rahmen einer gewerblichen Tätig-
keit durchführen. Liegen keine anderen 
eigenen Einkünfte vor und bekommt 
die Oma bei beispielsweise zwei En-
kelkindern ein Jahreshonorar von 4.600 
Euro, kommt es bei ihr zu keiner Steu-
er- oder Versicherungspflicht und die 
Eltern der Kinder können sich bis zu 50 
Prozent (entspricht 2.300 Euro) vom Fis-
kus zurückholen.
Hat die Oma ein Dienstverhältnis bzw 
einen Pensionsbezug und sonst keine 
Nebeneinkünfte, so kann dennoch je-
denfalls ein Jahreshonorar bis 950 Euro 
verrechnet werden. Dieses liegt – nach 
Abzug gewisser Pauschalbeträge – un-
ter der Zuverdienstgrenze von 730 Euro 
pro Jahr und ist damit ebenfalls steu-
erfrei. In diesem Beispiel beträgt das 
Steuerersparnis immerhin noch bis zu 
475 Euro.

Achtung: Der Rechnungsaussteller 
sollte keinen Steuernachteil erleiden 
bzw Versicherungspflichten auslösen. 
Daher sind die Ausgangsbasis sowie 
sämtliche Einkünfte im Vorhinein sorg-
fältig zu überprüfen!

Sowohl der Kinderfreibetrag, als auch 
die Kinderbetreuungskosten, sind in 
einem eigenen Formular (L1k) geltend 
zu machen.

Nun liegt es an Ihnen, diese steuer-
lichen Vorteile zu nutzen. Gerne ste-
hen wir Ihnen für weitere Auskünfte 
zur Verfügung!

Artikel von Christian Hauser
christian.hauser@wtl.at                       

Wird für ein Kind mehr als sechs Mo-
nate im Kalenderjahr Familienbeihilfe 
bezogen, so kann vom Familienbeihil-
fenbezieher bzw dessen (Ehe-)Partne-
rin ein Kinderfreibetrag von 220 Euro 
pro Kind beantragt werden. Befinden 
sich beide Personen in der Einkommen-
steuerpflicht, ist es sinnvoll, diesen Be-
trag auf zwei Personen zu jeweils 132 
Euro aufzuteilen (entspricht in Summe 
264 Euro). Auch im Falle von Unterhalts-
zahlungen kann der Freibetrag in Höhe 
von 132 Euro beantragt werden. Die Er-
sparnis beträgt bis zu 132 Euro pro Jahr 
und Kind!

Ab dem Jahr 2009 sind bis zu 2.300 Euro 
pro Kind und Kalenderjahr an Kinderbe-
treuungskosten vom Familienbeihilfen-
bezieher bzw dessen (Ehe-)Partnerin 
absetzbar. Voraussetzung ist, dass das 
Kind maximal zehn Jahre alt ist (behin-
derte Kinder: 16 Jahre).

Die Betreuung muss in privaten oder 
öffentlichen Kinderbetreuungseinrich-
tungen (zB Kindergarten, Hort, Internat) 
oder durch eine pädagogisch qualifi-
zierte Person erfolgen, die nicht im sel-
ben Haushalt wie das Kind wohnt.
Es muss sich dabei nicht um eine aus-
gebildete Kindergartenpädagogin han-
deln, auch die Dienste der Oma sind 
beispielsweise abzugsfähig, wenn diese 
einen bestimmten Acht-Stunden-Kurs 
zur Ausbildung einer „pädagogisch qua-
lifizierten Person“ nachweisen kann.

Abzugsfähig sind ausschließlich Be-
treuungskosten (nicht Verpflegung, 
Schulgeld, etc), sofern diese tatsächlich 
angefallen sind (Zuschüsse vom Arbeit-
geber müssen abgezogen werden).

So helfen Kinder beim Steuernsparen
Bei Ihrer Arbeitnehmerveranlagung („Lohnsteuerausgleich“) bzw Einkommensteuerer-
klärung sollten Sie unbedingt die verschiedenen Absetzmöglichkeiten im Zusammen-
hang mit Kindern berücksichtigen. Seit dem Jahr 2009 gibt es neben den bisherigen 
Regelungen (siehe Infobox) eine Reihe weiterer Möglichkeiten zum Steuernsparen. 
Wir haben die wichtigsten für Sie zusammengefasst:

 
WEITERE
MÖGLICHKEITEN:
Mehrkindzuschlag:
20 Euro pro Monat bei mindestens drei 
Kindern und einem Haushaltseinkom-
men unter 55.000 Euro.

Auswärtige Berufsausbildung:
Pauschalbetrag in Höhe von 110 Euro 
pro Auszubildenden und Monat.

Behinderung/Krankheit:
Tatsächliche Kosten.

Alleinverdiener-/
Alleinerzieherabsetzbetrag
1 Kind: 494 Euro; 2 Kinder: 669 Euro;
3 Kinder: 889 Euro; jedes weitere Kind: 
220 Euro jeweils pro Jahr - auch als „Ne-
gativsteuer“ lukrierbar.

Unterhaltsabsetzbetrag:
1 Kind: 25,50 Euro; 2 Kinder: 38,20 Euro; 
jedes weitere Kind: 50,90 Euro jeweils 
pro Monat.

 
KONTAKTE:
In Oberösterreich werden Acht-Stun-
den-Kurse zur Erlangung der pädago-
gischen Qualifizierung unter anderem 
von folgenden Instituten angeboten:

WIFI: 
www.wifi.at
Volkshochschule: 
www.vhs-ooe.at
OÖ-Familienbund: 
www.oee.familienbund.at
Berufsförderungsinstitut: 
www.bfi-ooe.at

Alleine durch das „OMA-Steuersparmodell“ kann 
man je Kind bis zu 1.150 Euro Steuern sparen; im Bild 
Christian Hauser mit seiner Tochter Christina beim 
Vorlesen einer Gute-Nacht-Geschichte ;-)

Kinderbetreuungskosten: 
„Oma-Steuersparmodell“

Kinderfreibetrag

Vorgehensweise
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Umgekehrt kommt es auch bei Lie-
ferungen von österreichischen Un-
ternehmern an Unternehmer im 
EU-Ausland zu einem Übergang der 
Steuerschuld. In solchen Fällen muss 
der ausländische Unternehmer aller-
dings eine gültige UID-Nummer haben 
und nachweisen, dass die Waren tat-
sächlich in ein anderes EU-Land beför-
dert oder versendet werden.

Die Überprüfung der Gültigkeit einer 
UID-Nummer muss seit 1. Juli 2011 zwin-
gend über Finanzonline vorgenommen 
werden und ist unter „Eingaben“ - „An-
träge“ - „UID-Bestätigung“ zu finden. 

Hat ein Unternehmer eine Lieferung 
steuerfrei behandelt und stellt sich in 
der Folge heraus, dass die UID-Nummer 
falsch ist, geht die Steuerbefreiung 
grundsätzlich verloren und es kommt 
zu einer Umsatzsteuernachforderung!

Eine Überprüfung muss daher jeden-
falls vorgenommen werden, wenn 
Zweifel an der Richtigkeit der Angaben 
bestehen, bei höheren Rechnungssum-
men und bei neuen Geschäftspartnern. 
Ein Ausdruck der Überprüfung muss 
bei den Buchhaltungsunterlagen aufbe-
wahrt werden.

Zögern Sie nicht, uns bei Fragen oder 
Unklarheiten jederzeit zu kontaktieren!

Artikel von Gerhard Leitner
gerhard.leitner@wtl.at                       

Vorsteuerabzug: 
Rechnungen kontrollieren!
Der Vorsteuerabzug knüpft an eine Reihe zwingender Voraussetzungen. Neben dem 
Vorliegen einer entsprechenden Rechnung muss auch überprüft werden, ob die Um-
satzsteuer überhaupt zu Recht verrechnet wurde. Dabei kann es oft um viel Geld 
gehen!

Für den Vorsteuerabzug wird generell 
eine ordnungsgemäße Rechnung zwin-
gend vorausgesetzt. Daher ist jeder 
Unternehmer verpflichtet Rechnungen 
auszustellen, die den Formvorschriften 
des Umsatzsteuergesetzes entspre-
chen.

Eine Rechnung muss – um zum Vor-
steuerabzug zu berechtigen – folgende 
Merkmale aufweisen:

• 	Name und Anschrift des Liefernden/   	
	 Leistenden;
•	 Beschreibung der Lieferung (Menge 	
	 und Bezeichnung) oder Leistung 	
	 (Art und Umfang);
•	 Tag der Lieferung bzw Zeitraum der 	
	 Leistung;
•	 Entgelt für die Lieferung/Leistung 	
	 (brutto inkl USt);
• 	Steuersatz bzw Hinweis auf Befrei-  
	 ung oder Übergang der Steuerschuld;
• 	Ausstellungsdatum.

Rechnungen über 150 Euro müssen zu-
sätzlich folgende Angaben enthalten:

• 	Name und Anschrift des Empfängers;
• 	Steuerbetrag und Netto-Entgelt;
•	 Umsatzsteueridentifikationsnummer 	
	 (UID-Nummer) des Liefernden/Lei-	
	 stenden;
• 	fortlaufende Rechnungsnummer.

Rechnungen über 10.000 Euro sowie 
Rechnungen, bei welchen die Steuer-
schuld auf den Leistungsempfänger 
übergeht, müssen zusätzlich folgende 
Angabe enthalten:

• 	UID-Nummer des Empfängers (nur 	
	 innerhalb der EU).

Ein Info-Kärtchen mit weiteren Hinwei-
sen zur Rechnung finden Sie anbei.

Bei Lieferungen über die EU-Grenze 
unter umsatzsteuerpflichtigen Unter-
nehmern, das heißt, jedenfalls wenn 
beide Geschäftspartner eine UID-Num-
mer besitzen, darf es grundsätzlich zu 
keiner Verrechnung von Umsatzsteuer 
kommen.

Wenn Sie als österreichischer Unter-
nehmer beispielsweise einen Compu-
ter bei einem deutschen Lieferanten 
bestellen, geben Sie unbedingt Ihre 
UID-Nummer an. In einem solchen Fall 
darf Ihnen der Lieferant keine deutsche 
Umsatzsteuer in Rechnung stellen. Es 
kommt zu einem „Übergang der Steu-
erschuld“, und die Lieferung ist in der 
Folge der österreichischen Umsatzsteu-
er (mit entsprechendem Vorsteuer- 
abzug) zu unterwerfen.

Achtung: Sollte Ihnen der deutsche Lie-
ferant trotz Angabe Ihrer UID-Nummer 
deutsche Umsatzsteuer verrechnen, 
verlangen Sie unbedingt eine berichtig-
te Rechnung mit dem Hinweis „Über-
gang der Steuerschuld“ und überwei-
sen Sie keine deutsche Umsatzsteuer. 
Eine zu Unrecht in Rechnung gestellte 
und bezahlte ausländische Umsatz-
steuer wird nicht rückerstattet!

Nur bei gewissen sonstigen Leistungen 
im EU-Ausland (zB Hotel-, Restaurant- 
und Tankrechnungen) wird österrei-
chischen Unternehmern zu Recht aus-
ländische Umsatzsteuer in Rechnung 
gestellt. Diese können sich Unterneh-
mer in der Folge über ein „Vorsteuer-
rückerstattungsverfahren“ zurück ho-
len.

Besonders bei den immer häufiger wer-
denden Bestellungen über das Internet, 
wie zB Amazon, bekommt diese Pro-
blematik immer mehr Bedeutung!

Nur bei einer richtigen Rechnung steht das Recht auf 
Vorsteuerabzug zu.

Vorsteuerabzug nur bei 
entsprechender Rechnung

Lieferungen aus dem übrigen
EU-Ausland

Lieferungen in das übrige
EU-Ausland
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Was das Hirn zum Denken braucht
Mit gezielter Ernährung kann man im Arbeitsalltag die Konzentrationsfähigkeit ent-
scheidend fördern. Die Devise lautet: Fisch und Nüsse statt Schokolade und Trauben-
zucker.

Das Gehirn verbraucht zwanzig Prozent unserer Ener-
gie. Optimal sind kleine und regelmäßige Mahzeiten.

Kohlehydraten, Fetten und Proteinen 
versorgt werden: Linsen, Bohnen und 
Vollkorn sind besser als Zucker oder 
Weißmehlprodukte. Letztere werden 
zwar schnell in Energie umgewandelt, 
allerdings auch schnell wieder abge-
baut – der Blutzucker schwankt und 
mit ihm die Leistungsfähigkeit.

Das Hirn braucht außerdem Fette: 
Nüsse und Meeresfische helfen mit 
ihren Omega-3-Fettsäuren, die Gehirn-
leistung zu steigern. Am besten sind 
Lachs, Thunfisch, Makrele, Hering oder 
Sardinen. Omega-3-Fettsäuren sind 
aber auch in Rapsöl, Leinöl und Sojaöl 
enthalten. Nüsse sind ebenfalls gute 
Gehirnnahrung. 

Kaffee sollte nur in Maßen genossen 
werden. Die anregende Wirkung des 

Fettarm, nähr- und vitaminreich soll 
Nahrung sein, um unsere Körper fit zu 
halten. Aber was hilft, um das Opti-
mum aus dem Gehirn herauszuholen? 
Auch wenn das Gehirn nur zwei Pro-
zent unseres Körpergewichts beträgt, 
so verbraucht es trotzdem zwanzig 
Prozent der aufgenommenen Energie!

Die wichtigste Voraussetzung für gei-
stige Leistungsfähigkeit ist ein stabiler 
Blutzuckerspiegel. Das Gehirn deckt 
seinen Engergiebedarf nämlich haupt-
sächlich durch Glucose ab. Da das Ge-
hirn diese Glucose aber nicht speichern 
kann muss sie regelmäßig zugeführt 
werden.
Am besten sind kleine, regelmäßige 
Mahlzeiten – im Optimalfall natürlich 
mit viel Obst und Gemüse. Das Ge-
hirn will aber auch mit bestimmten 

Koffein setzt etwa zwanzig bis sechzig 
Minuten nach dem Konsum ein und 
kann durch höhere Dosen nicht gestei-
gert werden. Übrigens: Milch im Kaffee 
verlängert die Wirkung, Raucher bauen 
Koffein schneller ab.

Generell gilt stets: Wasser braucht der 
Kopf! Lässt die Konzentrationsfähig-
keit nach, sollte die erste Frage sein, die 
man sich stellt: Habe ich heute schon 
genug getrunken?

RECHTSTIPP: 	Immobilientrend „Vorsorgewohnungen“

Vermietung durch Verwalter

Durch Abschluss eines Dienstleistungs- 
und Servicevertrags („Mietenpoolverein-
barung“) wird die Vermarktung und Ver-
mietung der Wohnung und die korrekte 
steuerliche Dokumentation für den Eigen-
tümer auf einen Verwalter übertragen, der 
letztlich sämtliche Nettomieterträge aus 
den dem Mietenpool beigetretenen Woh-
nungseigentümern summiert und die Erlöse 
an die jeweiligen Eigentümer im Verhält-
nis der ihren Wohnungen zugeordneten 
Nutzwerten verteilt. Durch den Abschluss 
einer Mietenpoolvereinbarung sind einzel-
ne Wohnungseigentümer vor kurzfristigen 
Mietausfällen geschützt und es kann ein 
langfristiger Ertrag ohne eigenen admini-
strativen Aufwand erzielt werden.

Prinzip Vermietung

Das Prinzip ist vergleichsweise einfach: 
Der Käufer erwirbt unabhängig von seinen 
Eigenmitteln sofort (grundbücherliches) 
Eigentum an einer Vorsorgewohnung. 
Durch laufende mittels Indexierung infla-
tionsgesicherte Mieteinnahmen können 
von Beginn an laufende Einnahmen erzielt 
werden, die zur Kredittilgung oder als mo-
natliches „Zusatzeinkommen“ zur Verfü-
gung stehen.

Dem Käufer der Vorsorgewohnung ist es 
weiters auch möglich, durch unternehme-
risches Tätigwerden im steuerrechtlichen 
Sinn entsprechende Steuervorteile (Vor-
steuerabzug, Geltendmachung von Wer-
bungskosten) zu lukrieren.

Bauträgervertrag

Der Erwerb einer Vorsorgewohnung er-
folgt - sofern sich das Wohnungspro-
jekt noch in Bau befindet - über einen 
verpflichtend zu bestellenden Treuhän-
der nach dem Bauträgervertragsgesetz 
(Rechtsanwalt). Der Grundsatz lautet, dass 
der Käufer über den Treuhänder immer 
nur jene Leistungen bezahlen muss, die 
der Bauträger bereits erbracht hat. 
Damit aber aus der Immobilienanlage kein 
Albtraum wird, sollte die Durchführung 
aus rechtlicher wie auch aus steuerlicher 
Sicht jedenfalls auf ein solides Fundament 
gestellt werden.

Artikel von Christian Ebmer*
c.ebmer@hep.co.at 

*Partner der Wirtschaftskanzlei 
huber ebmer partner Rechtsanwälte GmbH in Linz

Angesichts der wirtschaftlichen Entwicklungen ist in der Investition in so genannte  
Vorsorgewohnungen ein neuer Trend festzuzustellen, die allgemein als langfristige, 
tendenziell krisenfeste Veranlagungsart gesehen wird.
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TAXcheck – Aktuelles auf einen Blick

sungsgrundlage der USt einzubeziehen! Da 
die NoVA allerdings nunmehr nicht weiter 
Teil der USt-Bemessungsgrundlage ist, er-
höht sie sich automatisch um 20 Prozent. 
Im Ergebnis kommt es daher zu keiner Än-
derung der Steuerbelastung. 
[§ 6 Abs 6 NoVAG; EuGH C-433/09]

Abschaffung Kreditvertragsgebühr

Durch den Wegfall der Darlehens- und 
Kreditvertragsgebühr im Rahmen des BBG 
2011 entfällt für die Beurkundung derartiger 
Rechtsgeschäfte nach dem 1. Jänner 2011 die 
Gebührenpflicht. Bisher war bei Errichtung 
einer schriftlichen Urkunde eine Gebühr in 
Höhe von 0,8 Prozent bzw in bestimmten 
Fällen von 1,5 Prozent zu entrichten. 
[BBG 2011]

Verschärfte Zwangsstrafen bei 
verspäteter Offenlegung des 
Jahresabschlusses

Die Regeln zur Offenlegung des Jahresab-
schlusses beim Firmenbuch wurden ver-
schärft: Demnach ist nun – ohne voraus-
gehendes Verfahren – automatisch eine 
Zwangsstrafe von 700 Euro zu verhängen, 
wenn die Offenlegung des Jahresabschlus-
ses beim Firmenbuch nicht bis zum letzten 
Tag der Offenlegungspflicht (neun Monate 
nach Bilanzstichtag) erfolgt. Die bisher zu-
lässige Androhung einer Zwangsstrafe ist 
somit in Zukunft nicht mehr möglich. Die 
Zwangsstrafe ist wiederholt zu verhängen, 
soweit der Offenlegungspflicht nicht nach 
je weiteren zwei Monaten entsprochen 
wird. Die neue Rechtslage ist auf Verstöße 
anzuwenden, die nach dem 1. Jänner 2011 
gesetzt werden. 
[§ 283 UGB; BBG 2011]

TAXcheck von Clemens Klinglmair
clemens.klinglmair@wtl.at

Besteuerung realisierter 
Wertsteigerungen

Bei privat gehaltenem Kapitalvermögen, 
welches nach dem 1. Jänner 2011 angeschafft 
wurde, realisierte Wertsteigerungen unter-
liegen seit dem Budgetbegleitgesetz 2011 
(BBG 2011) der Einkommensteuer. Bislang 
waren derartige Gewinne außerhalb der 
einjährigen Spekulationsfrist bei Beteili-
gungen unter einem Prozent steuerfrei. Die 
25-prozentige Steuer ist im Wege des Ka-
pitalertragsteuerabzuges einzuheben. Mit 
diesem Steuerabzug ist – wie bereits auch 
für die laufenden Zinsen und Dividenden 
– die Einkommensteuer abgegolten („End-
besteuerung“). Bei Anleihen haben Sie für 
einen Kauf jedenfalls noch bis Ende Sep-
tember 2011 Zeit, um die alte Rechtslage 
nutzen zu können. Eine Frist-Verlängerung 
bis 1. April 2012 findet sich in einer aktuellen 
Regierungsvorlage.
[§ 27 EStG; BBG 2011]

Neue Verteilungsoption bei 
Vermietungen

Als Reaktion auf ein Erkenntnis des VfGH, 
können bei Vermietungseinkünften ab 2010 
auch außergewöhnliche Aufwendungen 
sowie die Abschreibung für außergewöhn-
liche Abnutzung über zehn Jahre verteilt 
abgesetzt werden.
[§ 28 Abs 2 EStG; BBG 2011]

Erhöhte Forschungsprämie

Bisher bestand für Unternehmen im Bereich 
der staatlichen Forschungsförderung ein 
Nebeneinander verschiedener Freibeträ-
ge und Prämien. Dieses komplexe System 
soll durch eine einheitliche Forschungsprä-
mie ersetzt werden. Für Wirtschaftsjahre 
mit Beginn nach dem 31. Dezember 2010 
kommt demnach nur die Forschungsprä-
mie für eigenbetriebliche Forschung und 
Auftragsforschung zur Anwendung. Die 
Forschungsprämie beträgt zehn Prozent 
der Forschungsaufwendungen (statt bisher 
acht Prozent).
[§ 108c EStG; BBG 2011]

Kein Zinsenabzug bei 
Beteiligungserwerben im Konzern

Seit 2005 sind bei Kapitalgesellschaften 
Zinsen in Zusammenhang mit der Fremd-
finanzierung des Erwerbes von Anteilen an 
anderen Kapitalgesellschaften steuerlich 
abzugsfähig. Ab 2011 wird diese Bestim-

mung insoweit eingeschränkt, als Zinsen 
aus Beteiligungserwerben von Konzernun-
ternehmen (bzw Kapitalerhöhungen) steu-
erlich nicht mehr abzugsfähig sind. 
[§ 11 Abs 1 KStG; BBG 2011]

Neues zur Familienbeihilfe

Volljährige Kinder, die das 24. Lebensjahr 
(bisher 26. Lebensjahr) noch nicht vollen-
det haben und die für einen Beruf ausgebil-
det werden (zB Studium), haben Anspruch 
auf Familienbeihilfe, wenn ihnen durch den 
Schulbesuch die Ausübung ihres Berufes 
nicht möglich ist. Bei Studien mit einer ge-
setzlichen Studienmindestdauer von min-
destens zehn Semestern (zB Medizin) gilt 
als Altersgrenze für den Familienbeihilfen-
bezug das vollendete 25. Lebensjahr, sofern 
das Studium spätestens mit 19 Jahren be-
gonnen wurde. Dies gilt auch für Personen, 
die vor Beginn des Studiums eine freiwillige 
praktische Hilfstätigkeit bei bestimmten 
gemeinnützigen Organisationen ausgeübt 
haben, genauso wie für Personen, die einen 
Präsenz- bzw Zivildienst absolviert haben.
[§ 1ff FLAG; BBG 2011]

Übergang der Steuerschuld bei 
Reinigung von Bauwerken

Reinigungsleistungen an Bauwerken (sämt-
liche Hoch- und Tiefbauten, zB auch 
Straßen) sind seit 1. Jänner teilweise den 
Bauleistungen nach § 19 Abs 1a UStG zu-
zurechnen. Das bedeutet, es kommt zu 
einem Übergang der Steuerschuld auf den 
Leistungsempfänger („Reverse Charge“), 
wenn die Reinigungsleistung an einen Un-
ternehmer erbracht wird, der seinerseits 
mit der Erbringung dieser Leistung beauf-
tragt ist oder der selbst üblicherweise Bau-
leistungen erbringt („Bauunternehmer“). 
Derartige Rechnungen müssen ohne Um-
satzsteuer mit dem Hinweis „Übergang der 
Steuerschuld auf den Leistungsempfänger 
gem § 19 Abs 1a UStG“ ausgestellt werden. 
[§ 19 Abs 1a UStG; AbgÄG 2011]

Normverbrauchsabgabe und 
Umsatzsteuer

Der Europäische Gerichtshof ist in einer 
aktuellen Entscheidung zur Auffassung ge-
langt, dass die in Österreich bisher übliche 
Einbeziehung der Normverbrauchabgabe 
(NoVA) in die Bemessungsgrundlage der 
Umsatzsteuer (USt) gegen Gemeinschafts-
recht verstößt. Spätestens seit 30. Juni ist 
die NoVA somit nicht mehr in die Bemes-

„Um eine Einkommensteuererklärung abgeben zu 
können, muss man ein Philosoph sein. Für einen Ma-
thematiker ist es zu schwierig“, Albert Einstein.
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Erika Hofer
darf man wohl zum „WTL-Urgestein“ zählen, 
blieb sie doch bereits im Jahr 1984 bei einem 
Praktikum in der WTL-Vorgängerkanzlei bei 
Steuerberater Helge Raaz „hängen“. Die Rech-
nungswesenmitarbeiterin verbringt gerne viel 
Zeit im Garten und mit ihrer Familie.

Gerhard Leitner bezwingt 
New York Marathon
Er zählt mit über 45.000 Teilnehmern zu den größten und anspruchvollsten Lauf-
veranstaltungen weltweit: der New York Marathon. Unser Geschäftsführer Gerhard 
Leitner stellte sich vergangenen Herbst erfolgreich dieser großen Herausforderung.

Nach 42 Kilometern – unser Geschäftsführer Ger-
hard Leitner hat sein großes Ziel erreicht.

quent verfolgen. Ich wollte das einfach 
unbedingt schaffen!

Wie ist es dir beim Lauf selbst er-
gangen?
Eigentlich recht gut, mit den üblichen 
Marathonerscheinungen, also sehr 
schweren Füßen ab Kilometer dreißig. 
Man muss dazusagen, dass man beim 
New York Marathon eine ordentliche 
Höhendifferenz zurück legt. Es war aber 
einfach ein Traum, bei prächtigem Wet-
ter durch die fünf Stadtteile von New 
York zu laufen und nach 42 Kilometer 
im „Central Park“ die Ziellinie zu über-
queren. Das war der Lohn für langes 
und hartes Training.

Kannst du diese Erfahrungen auch 
auf die Welt der Wirtschaft übertra-
gen?

Wie bist du auf die Idee gekommen, 
den New York Marathon in Angriff zu 
nehmen?
Es war immer schon ein ganz großes 
Ziel von mir, diesen Klassiker zu laufen. 
Das Ganze ist einfach ein gewaltiges 
Spektakel, dazu kommt das einzigartige 
Flair der Stadt. Einfach ein Erlebnis!

Wie hast du dich auf die Herausfor-
derung vorbereitet?
Ich ging ein Jahr lang zirka dreimal die 
Woche laufen – immer so zwischen 
zehn und 25 Kilometer. Auch bei mei-
ner Ernährung achtete ich auf mehr Ge-
müse und weniger Fleisch.

Hast du auch einmal überlegt aufzu-
geben?
Nie! Wenn man sich ein Ziel in den 
Kopf setzt, muss man es auch konse-

In jedem Fall: Es zeigt sich in beiden 
Fällen, dass man mit konsequentem 
„Training“ und Zielstrebigkeit in aller Re-
gel seine Ziele auch erreicht. Mit allen 
Hochs und Tiefs in der Vorbereitung. 
Man muss sich in Gedanken immer 
das Ziel visualisieren, vorstellen wie es 
ist sein Ziel zu erreichen. Mit so einer 
positiven Einstellung kann man vieles 
bewegen.

Wir gratulieren dir nochmals sehr 
herzlich zu dieser Leistung!

 

Kanzlei Management Forum

Anfang April verbrachte ein Team von WTL ein 
spannendes Wochenende am „Kanzei.Manage-
ment.Forum“ in Ischgl. Im Zentrum der interna-
tionalen Top-Veranstaltung stand die wichtige 
Bedeutung von Werten und Prinzipien in der 
Steuerberatung. 

Im Bild (von links): Christian Hauser (WTL), 
Holger Meyer (Meyer Steuerberatung, Osna-
brück), Stefan Lami (Lami Unternehmensbe-
ratung, Landeck), Ladislav Ompura (Monarex 
audit & consulting, Banska Bystrica), Jürgen 
und Gerhard Leitner (WTL), Max Panholzer 
(Icon, Linz) und Clemens Klinglmair (WTL).

Zukunftsworkshop

Bei zwei Zukunftsworkshops im Jänner bzw Mai 
arbeitete das Team von WTL an den Werten und 
Prinzipien der Kanzlei und entwickelte gemein-
sam die „WTL Standards“. Unser großes Ziel ist 
es, unsere Klienten nicht nur zufrieden zu stellen, 
sondern zu begeistern.  Im Zentrum steht daher 
die weitere Verbesserung und Weiterentwicklung 
der Kanzlei betreffend Kompetenz, Service und 
Mehrwert.

WTL-Community

Sie haben eine Auszeichnung bekommen? Sie 
suchen einen neuen Mitarbeiter? Sie wollen der 
WTL-Community sonst etwas mitteilen? Melden 
Sie sich unter redaktion@wtl.at und wir werden 
schauen, wie wir das WTL-Kommunikationsnetz-
werk für Ihr Unternehmen oder Anliegen nutzen 
können!

Feedback

Sie haben Wünsche, Beschwerden oder Anliegen? 
Leserbriefe? Oder Vorschläge, wie wir Ihnen Ihren 
Arbeitsalltag noch weiter erleichtern können? 
Melden Sie sich bitte bei uns – unter redaktion@
wtl.at – wir sagen Danke!

+++in aller Kürze+++in aller Kürze+++in aller Kürze+++
Unser Team stellt sich vor

Romana Friedl
verstärkt das WTL-Team seit Juli 2010. Die Hob-
bys der gelernten Großhandelskauffrau sind vor 
allem Joggen und CSI-Serien. 
Der große Traum der Rechnungswesenmitarbei-
terin und leidenschaftlichen Tänzerin ist eine 
Reise nach Hawai.



Tom erobert mit seinem Bike die Welt
Der 27-jährige gebürtige Ennser Tom Öhler stellt mit seinen unglaublichen Einlagen die internationale 
Show-Radfahrszene seit Jahren gehörig auf den Kopf. WTLaktuell hat den Weltmeister und langjährigen 
WTL-Klienten zum Exklusivinterview getroffen.

Wie kann man sich deinen Extremsport 
vorstellen?
Im Prinzip geht es darum, mit dem Fahrrad 
Hindernisse zu überwinden und dabei mit 
den Füßen den Boden nicht zu berühren. 
Das Ganze nennt man „Mountainbike Tri-
al“. In der Wettkampfdisziplin heißt das, in 
verschiedenen Sonderprüfungen innerhalb 
einer vorgegebenen Zeit Hindernisse - von 
Baumstämmen bis zu Panzern - zu bewälti-
gen. Ein spezielles Punktesystem entschei-
det, wer gewinnt. In letzter Zeit bin ich 
aber weniger im Wettkampf, als vielmehr 
im Showgeschäft unterwegs.

Was waren deine bisher größte Erfolge?
Mein größter Erfolg war sicher der Gewinn 
des Weltmeistertitels in Japan im Jahr 2008. 
Außerdem wurde ich 2006 Indoor-Euro-
pameister und habe auch alle bisherigen 
österreichischen Staatsmeisterschaften im 
„Mountainbike Trial“ gewonnen.

Wie bist du zu dieser Sportart
gekommen?
Schon seit meinem zwölften Lebensjahr 
bin ich im Radsport aktiv. Ich habe früher 
am Land gewohnt und da waren meine 
Freunde und ich einfach immer mit dem 
Rad unterwegs und haben verschiedenste 
Dinge ausprobiert, die wir in Magazinen 
oder im Fernsehen gesehen haben - von 
verschiedenen Sprüngen bis zum Balancie-
ren. Das hat sich immer weiter entwickelt 
und seit über zehn Jahren bin ich nun schon 
bei Red Bull unter Vertrag.

Was haben deine Eltern gesagt, als du 
Profisportler wurdest?
Das war eigentlich nie ein Problem, weil 
das Ganze immer neben der Schule, Matu-
ra und dem Sport-Studium, das ich gerade 
abgeschlossen habe, mitgelaufen ist. Es gab 
nie die Entscheidung, ob dies oder das. Ich 
wurde in jedem Fall immer voll und ganz 
unterstützt.

Was ist dein normaler Jahresablauf?
Im Winter habe ich immer meine ruhigere 
Zeit, da gehe ich viel Schifahren. In den 
wärmeren Jahreszeiten geht es aber rund 

um die Welt. Für Red Bull bin ich zum 
Beispiel jeden Sommer mehrere Wochen 
quer durch die USA unterwegs und fahre 
dort verschiedenste Shows. Daneben muss 
ich natürlich immer viel trainieren – ne-
ben Ausdauer und Koordination sitze ich 
praktisch jeden Tag mehrere Stunden auf 
meinem Rad.

Wie kann man sich eine Show von 	dir 
vorstellen?
Verschiedenste Einlagen und vor allem auch 
die unmittelbare Einbindung des Publikums 
garantieren immer einen sehr hohen Erleb-
nisfaktor. Das Ganze wird von einem Mo-
derator professionell unterstützt.
Ein großes Highlight ist sicher mein Sprung 
auf einen Turm von Paletten. Hier halte ich 
ja den Guiness-Weltrekord: 2009 bin ich 
von einer nur fünfzig Zentimeter hohen 
Sprungchance auf 20 Paletten gesprungen, 
das sind 2,895 Meter! 

Welcher Typ Mensch muss man für so 
eine Sportart sein?
Viele erwarten, dass wir alle ein wenig 
durchgeknallt sind. Dabei sind wir alle ganz 
relaxt. Man braucht aber auf jeden Fall viel 
Ehrgeiz und vor allem Geduld! Es geht um 
eine schrittweise Weiterentwicklung. Das 
kann oft eine kleine Ewigkeit dauern. Im 
Prinzip ist es wie im Wirtschaftsleben.

Weil wir jetzt bei der Wirtschaft ange-
langt sind: Welchen Stellenwert hat für 
dich persönlich ein „Wegbegleiter im 
Dschungel der Wirtschaft“?
Sicher eine ganz entscheidende Bedeu-
tung! Ich bin Sportler, weil mir das Spaß 
macht und ich mein Geld damit verdiene. 
Für wirtschaftliche Angelegenheiten habe 
ich einfach weder Zeit noch Interesse.
Es ist für mich einfach wichtig, laufend be-
raten zu werden und damit zu wissen, was 
zu tun ist und dass alles seine Richtigkeit 
hat.

Wir danken dir für das Interview und 
wünschen dir weiterhin viel Erfolg!

WORDRAP 
Abenteuer:
mit dem Wohnmobil durch die USA

Alkohol:
Jein

Steuern:
leider ja

Lieblingsessen:
alles von „Hotel Mama“

Red Bull:
am besten eisgekühlt

Politik:
desinteressiert

Freizeit:
meine Arbeit ist Freizeit

Sie können Tom Öhler auch für Ihr Event 
buchen. Die Kontaktdaten, nähere Infos 
und vor allem spektakläre Fotos und Videos 
finden Sie unter www.smooth.at 

In Kürze NEU: die Internetpräsenz der WTL Steuer- und Wirtschaftsberatung.
Werden Sie Mitglied der WTL-Community im Internet und profitieren Sie von

top-aktuellen Tipps und Tricks aus der Welt der Steuern und Wirtschaft.

Erfrischend anders. WTL! Und nicht irgendein Steuerberater... ;-)

WTL 2.0 >>
NÄHERE INFOS FOLGEN >>>

Der langjährige WTL-Klient Tom Öhler ist Weltmeis-
ter im „Mountainbike Trial“.

Mit seinen spektakulären Showeinlagen stellt er die 
internationale Szene gehörig auf den Kopf.


